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JAHRESBERICHT
DER

AUFSICHTSBEHÖRDE IN BETREIBUNGS- UND
KONKURSSACHEN FÜR DEN KANTON BERN

ÜBER DAS JAHR 1951

An den AppeUationshof des Kantons Bern und an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des

Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne

Im Jahre 1951 hat sich die Zahl der Zahlungsbefehle,

der Pfändungen und Verwertungen gegenüber
dem Vorjahre erhöht. Ein Vergleich mit den Zahlen der
Geschäfte des Jahres 1950 ergibt folgendes Bild:
Zahlungsbefehle 174 978 (1950: 167 620), Pfändungen
69 338 (67 892), davon Lohnpfändungen 13 548
(12 502), Aufschubsbewilligungen 17 432 (16 221),
Verwertungen 10 107 (9610), davon auf Grund von
Lohnpfändungen 9 130 (8 539), Verlustscheine 24 239
(25 083), Arreste 187 (187), Eetentionsverzeichnisse
1239 (1191), Eigentumsvorbehalte 13 785 (12 360),
Konkursandrohungen 8588 (8618), Liegenschaftsverwaltungen

223 (205).
Die Zahl der Konkurse ist etwas zurückgegangen.

1951 wurden 175 Konkurse begonnen, während es im
Vorjahre 187 waren. 143 (152) Konkurse wurden aus
dem Jahre 1950 übernommen, so dass die Gesamtzahl
der 1951 hängigen Konkurse sich auf 318 (339)
beläuft. Hievon konnten im Berichtsjahr 188 (196)
beendigt werden, während auf Ende 1951 noch 130 (143)
hängig waren. Die Zahl der 1951 eröffneten
Nachlassverfahren beträgt 73 (91). Über die Tätigkeit der
Betreibungs- und Konkursämter gibt im übrigen die
Tafel I Auskunft.

Wie jedes Jahr wurden die Betreibungs- und
Konkursämter sowohl durch die Gerichtspräsidenten
ihres Bezirks als auch durch die Mitglieder der kantonalen

Aufsichtsbehörde inspiziert. Die Inspektionen
ergaben, dass die Führung der Betreibungs- und
Konkursämter befriedigend ist. Die Prüfung des Kassen-
und Gebührenwesens erfolgte durch Beamte der Justiz-
und Finanzdirektion.

Die kantonale Aufsichtsbehörde war 1951 genötigt,
nicht weniger als 7 Disziplinarverfahren durchzuführen.
Gegen einen Konkursbeamten wurde eine Busse von
Fr. 100 ausgesprochen, weil er in einem von ihm
verwalteten Konkurs versucht hatte, vom Gemeinschuldner,

der während des Verfahrens sein Geschäft weiter¬

betrieb, Waren zum konkursamtlichen Schätzungspreis
statt zum ordentlichen Ladenpreis zu erwerben. Gegen
einen Betreibungsweibel, der wissentlich eine unrichtige

Zustellungsbescheinigung vorgenommen hatte,
wurde eine Busse von Fr. 50 ausgefällt. Ein weiteres
Disziplinarverfahren gegen einen Betreibungsweibel,
der sich Unregelmässigkeiten bei Geldablieferungen an
das Betreibungsamt hatte zu Schulden kommen lassen,
wurde zufolge Demission des Weibels hinfällig. Einem
Disziplinarverfahren gegen einen andern Betreibungsweibel

wurde keine weitere Folge gegeben. Drei weitere
Disziplinaruntersuchungen gegen zwei Angestellte von
Betreibungsämtern und gegen einen Betreibungsweibel
konnten im Berichtsjahr nicht abgeschlossen werden.

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat 1951 4
Kreisschreiben an die Betreibungsämter erlassen. In zwei
davon wurde durch Erhöhung des Zuschlages auf die
für die Lohnpfändungen massgebenden Existenz-
minima der steigenden Teuerung Bechnung getragen.

Die Gerichtspräsidenten als untere Aufsichtsbehörden

haben 1951 insgesamt 130 Beschwerden
beurteilt, während es im Vorjahre 145 waren. Für ihre
Tätigkeit wird im übrigen auf die Tafel II verwiesen.

Die Zahl der von der kantonalen Aufsichtsbehörde
1951 behandelten Geschäfte hat sich erhöht, was darauf

zurückzuführen ist, dass im Konkurse einer
Baugenossenschaft mit persönlicher Haftung der Genossenschafter

147 Beschwerden gegen den von der
Konkursverwaltung erstellten provisorischen Verteilungsplan
eingereicht wurden. Eingelangt sind 1951 605 (515)
Geschäfte. Vom Vorjahr waren noch 14 (12) hängig.
Von diesen insgesamt 619 (527) Geschäften konnten
609 (513) erledigt werden, während 10 (14) auf das
Jahr 1952 übertragen wurden. Die Aufsichtsbehörde
hat ferner in Konkursverfahren, in denen sie schon
früher die Frist zur Durchführung erstreckt hatte,
143 (149) Gesuche um erneute Fristverlängerung
behandelt.
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Die 609 (513) erledigten Geschäfte setzen sich
zusammen aus 332 (188) Beschwerden, 10 (18) Rekursen
gegen erstinstanzliche Beschwerdeentscheide, 9 (13)
Nachlassrekursen, 5 (5) Hotelschutzsachen, 4 (2)
Disziplinarentscheiden, 10 (39) Wahlen von Betreibungs-
weibeln, 53 (77) erstmals der kantonalen Aufsichtsbehörde

unterbreiteten Gesuchen um Verlängerung der
Frist zur Beendigung von Konkursverfahren, 44 (38)
Urlaubsgesuchen, 47 (44) Anfragen und 95 (89) sonstigen
Verfügungen und Beschlüssen.

Von den 332 (188) Beschwerden wurden 90 (63)
abgewiesen, 166 (43) zugesprochen, 12 (19) teilweise
zugesprochen, 11 (13) gemäss Art. 23 EGzSchKG an
die untere Instanz gewiesen, 31 (34) durch Rückzug
oder sonst erledigt und auf 22 (16) wurde nicht
eingetreten. Die Beschwerden konnten durchschnittlich
in 13 (14) Tagen erledigt werden (Minimum 1 Tag,
Maximum 111 Tage).

Von den 10 (18) Rekursen gegen erstinstanzliche
Beschwerdeentscheide wurden 3 (10) abgewiesen, 4 (3)
zugesprochen, 1 (2) teilweise zugesprochen, 1 durch
Rückzug erledigt und 1 als gegenstandslos abgeschrieben.

Die Rekurse wurden durchschnittlich in 14 (13)
Tagen behandelt (Minimum 5 Tage, Maximum 31

Tage).
Die 9 (13) Nachlassrekurse wurden wie folgt

erledigt: 4 (6) abgewiesen, 4 (6) begründet erklärt und

auf 1 wurde nicht eingetreten. Bei den 5 Hotelschutzsachen

handelt es sich um 4 Gesuche um Bewilligung
von Schutzmassnahmen, von denen 1 zurückgezogen
wurde, während 3 Gesuche zufolge Einigung mit
sämtlichen in Frage stehenden Gläubigern als erledigt
abgeschrieben werden konnten. Ferner wurde 1

Einspruch gegen eine Verteilungsliste eingereicht, der
abgewiesen wurde.

Gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörde

wurden 19 (31) Rekurse an die Schuldbetreibungsund
Konkurskammer des Bundesgerichts eingereicht.

Davon wurden 7 abgewiesen, 3 gutgeheissen, 1

teilweise gutgeheissen, 2 zur Neubeurteilung
zurückgewiesen und auf 6 wurde nicht eingetreten.

Bern, den 23. Februar 1952.

Im Namen der kantonalen Aufsichtsbehörde
in Betreibungs- und Konkurssachen

Der Präsident:

Loder

Der Sekretär:

Schoder
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300 Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen

Tafel II

Zahl der von den Gerichtspräsidenten als untere Aufsichtsbehörde im Jahr 1951 behandelten
Beschwerden nach Art. 17 SchKG

Amtsbezirke
Zahl der

Beschwerden1)

Gefällte
Entscheide

einschliesslich
Abschreibungs-

beschlüsse

Disziplinarverfügungen

Zeitdauer der Erledigung der
Beschwerden

Maximum
Tage

Minimum
Tage

Mittel
Tage

Aarberg
Aarwangen
Bern II
Biell
Büren

Burgdorf
Courtelary
Delémont
Erlach
Fraubrunnen.
Franches-Montagnes
Frutigen
Interlaken
Konolfingen
Laufen
Laupen
Moutier
La Neuveville
Nidau
Oberhasli

Porrentruy
Saanen

Schwarzenburg.
Seftigen
Signau
Niedersimmental
Obersimmental.
Thun II
Traehselwald.
Wangen

20

23

4

1

7

18

2

3

1

3

14

2

16

20

14

4
1

7

18

2

2

1

2

14

2

10

16 1 6

69 9 30

5 3 4

11

16 3 8

10 2 6

14 12 13

9

7

11

11

47

4
5

21

37

6

5

4

4
5

1

1

8

6

2

9

23,5

4

5

10,75
19

x) Für die gemäss § 23 EG zum SchKG die untere Aufsichtsbehörde erstinstanzlich kompetent, ist.
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